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Stcmpclbogen verfertigten Abschrift aus¬
drücklich attestirt wird , cs der Anlegung
des von dem Debiranten , nach dein § . 2.
der gedachten Verordnung , darüber cr-
thcilten Ältestes nicht bedürfe , dessen
Stelle die Attestation des Amts völlig
vertritt.

4 ) Ca innrer - Bekanntmachung vom
ratenFebr.  1822 . , xubl . Febr.  14.

Uchliessunz der Bei ) der im gegenwärtigen Winter Statt
gehabten gelinden Witterung wird die Jagd
im hiesigen Herzogthum und der Herrschaft
Jever am 18 . dieses Monats geschlossen , da¬
her alle und jede Eingesessenen angewiesen wer¬
den , sich auf keine Weise irgend eine ltcber-
tretung dieser Bestimmung , bey Vermeidung
der daraus entstehenden unangenehmen Fol¬
gen , zu Schulden kommen zu lassen.

9 ) Landesherrliche Verordnung  v.
zr  stcn März 1822 . , xudl . am i8tcn
April.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
Friedrich Ludwigrc.

Thnn kund hiemitt
Bestimmung -» , . Da die bestehenden gesetzlichen Bestim-
^g,f " ^^ ^ ' Mungcn wegen der Verschollenen , in Anfe-
Ansehung deri hnng derjenigen Unserer Untcrthanen des Her-
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